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Flucht vor der Polizei kann verbotenes Autorennen sein
| Flieht ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw vor einem Streifenwagen, um einer Polizei
kontrolle zu entgehen, kann dies den Tatbestand des verbotenen Kraftfahrzeugrennens erfül
len. So sieht es das Landgericht (LG) Osnabrück. |

sachverhalt
Angeklagt war ein zur Tatzeit 20 Jahre alter Mann. Er fiel einer Polizeistreife durch seine Fahr
weise auf. Der Angeklagte hatte jedoch nach eigenen Angaben mit einem Freund gewettet, dass 
er sich nicht erneut von der Polizei anhalten lassen würde, nachdem er schon einige Tage zuvor 
kontrolliert worden war. Der Angeklagte fuhr deshalb mit hoher Geschwindigkeit durch den Ort 
davon. Obwohl der Streifenwagen bis auf 130 km/h beschleunigte und Anhaltesignale gab, 
mussten die Beamten schließlich die Verfolgung abbrechen, um keine unbeteiligten Dritten zu 
gefährden. Kurze Zeit darauf konnten die Beamten jedoch das Fahrzeug und damit auch den 
Angeklagten ausfindig machen und ihn zur Rede stellen.

Verbotenes kraftfahrzeugrennen und straßenverkehrsgefährdung
Die Staatsanwaltschaft erhob aufgrund seiner Flucht Anklage gegen den jungen Mann zum 
Amtsgericht (AG) Meppen. Dieses sprach den Angeklagten im Sommer 2020 des verbotenen 
Kraftfahrzeugrennens und der Straßenverkehrsgefährdung schuldig. Es erlegte ihm unter  
Anwendung von Jugendrecht eine Geldauflage von 1.000 EUR auf und verpflichtete ihn, an einem 
Verkehrsunterricht teilzunehmen. Zudem entzog es ihm die Fahrerlaubnis und verfügte eine 
Sperrfrist von einem Jahr für die Wiedererteilung. Das AG wandte insoweit Jugendrecht an, da 
sein Verhalten offenkundig Ausdruck jugendlicher Unreife sei.

Das LG bestätigte nun auf die Berufung des Angeklagten diese Entscheidung hinsichtlich der 
Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen. Es ging damit über die Wertung der 
Staatsanwaltschaft in der Anklage und des AG in seinem Urteil hinaus. Beide hatten kein tat
sächliches Rennen angenommen, sondern die Flucht des Angeklagten rechtlich als verkehrs
widrige und rücksichtlose Fortbewegung, also ein quasi „simuliertes Rennen“ ohne zweiten 
Teilnehmer eingeordnet.

Flucht als Ziel
Das LG erläuterte dazu, die Einordnung der Polizeiflucht als nicht erlaubtes Kraftfahrzeugren
nen sei insgesamt bisher kaum diskutiert worden. Es sei aber anerkannt, dass auch die Polizei
flucht vergleichbar einem klassischen Rennen ein Wettbewerbselement aufweise, hier mit dem 
„Ziel“ der erfolgreichen Flucht. Die Polizeiflucht berge daher dieselben Risiken wie ein verab
redetes oder spontanes Rennen mehrerer Kfz aus falsch verstandenem „sportlichem Ehrgeiz“. 
Es entspreche deshalb dem gesetzgeberischen Willen und auch dem Wortlaut des Gesetzes, die 
Polizeiflucht als nicht erlaubtes Kraftfahrzeugrennen einzuordnen.

Dabei liege ein tatsächliches Rennen vor, weil mit dem Polizeifahrzeug ein zweiter Pkw beteiligt 
gewesen sei. Für ein verbotenes Rennen sei nicht erforderlich, dass alle Teilnehmer rechts
widrig handelten. Eine solche Einschränkung ergebe sich weder aus dem Wortlaut noch dem 
Zweck des Gesetzes. Daher spiele es keine Rolle, dass die Polizei zur Verfolgung und zur Nicht
einhaltung der allgemeinen Verkehrsregeln bei der Verfolgung des Flüchtenden berechtigt  
gewesen sei. Die Beteiligung der Polizei habe der Angeklagte auch als erwartbare Reaktion auf 
sein rechtswidriges Handeln jedenfalls billigend in Kauf genommen.
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erneute Beweisaufnahme
Anders als das AG vermochte die Kammer nach erneuter Beweisaufnahme allerdings keine 
konkrete Straßenverkehrsgefährdung durch den Angeklagten bei seiner Flucht festzustellen. 
Insbesondere konnte keine unmittelbare Gefährdung von Fußgängern festgestellt werden. Weil 
der Angeklagte zudem zwischenzeitlich arbeitslos geworden war, sanktionierte die Kammer die 
Tat des Angeklagten statt mit einer Geldauflage – wie noch das AG – nun mit 80 Stunden  
gemeinnütziger Arbeit.

Das LG hielt aber an der Entziehung der Fahrerlaubnis fest. Dabei wurde die Sperrfrist bis zu 
einer möglichen Wiedererteilung im Hinblick auf den zwischenzeitlichen Zeitablauf auf noch 
drei Monate reduziert.

Das Urteil ist rechtskräftig. 

QUeLLe | LG Osnabrück, Urteil vom 1.3.2021, 13 Ns 16/20, PM Nr. 16/21 vom 23.3.2021

FAHREIGNUNG

hohe BAk und fehlende Ausfallerscheinungen: MPU droht 
auch bei einmaliger trunkenheitsfahrt
| Zur Klärung von Zweifeln an der Fahreignung ist auch dann ein medizinisch-psychologi-
sches Gutachten (MPU) beizubringen, wenn der Betroffene bei einer einmaligen Trunken-
heitsfahrt mit einem Kraftfahrzeug zwar eine Blutalkoholkonzentration (BAK) von weniger als 
1,6 Promille aufwies, bei ihm aber trotz einer Blutalkoholkonzentration von 1,1 Promille oder 
mehr keine alkoholbedingten Ausfallerscheinungen festgestellt wurden. |

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) entschied jetzt: In einem solchen Fall begründet dies 
die Annahme von (künftigem) Alkoholmissbrauch. Die dadurch hervorgerufenen Zweifel an der 
Fahreignung muss die Fahrerlaubnisbehörde dann durch die Anforderung einer MPU klären.

sachverhalt
In dem betreffenden Verfahren begehrt der Kläger die Neuerteilung einer Fahrerlaubnis. Nach 
einer Trunkenheitsfahrt, bei der die Blutprobe eine Blutalkoholkonzentration von 1,3 Promille 
ergeben hatte, verurteilte ihn das Strafgericht wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr und 
entzog ihm die Fahrerlaubnis. Als der Kläger bei der beklagten Stadt die Neuerteilung der Fahr-
erlaubnis beantragte, forderte sie ihn auf, eine MPU beizubringen, um die Frage zu klären, ob er 
trotz der Hinweise auf Alkoholmissbrauch ein Fahrzeug sicher führen könne und nicht zu  
erwarten sei, dass er ein Kraftfahrzeug unter einem die Fahrsicherheit beeinträchtigenden  
Alkoholeinfluss führen werde. Weil der Kläger ein solches Gutachten nicht vorlegte, lehnte die 
Beklagte seinen Neuerteilungsantrag ab.

Uneinigkeit der Gerichte
Die hiergegen gerichtete Klage hat das Verwaltungsgericht (VG) Kassel abgewiesen. Auf die 
Berufung des Klägers hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) das Urteil geändert und 
die Beklagte verpflichtet, die beantragte Fahrerlaubnis ohne vorheriges Beibringen einer MPU 
zu erteilen. Entgegen der Auffassung der Beklagten und des VG genüge bei der dem Kläger 
vorzuhaltenden einmaligen Trunkenheitsfahrt mit einer BAK von 1,3 Promille allein das Fehlen 
von Ausfallerscheinungen nicht, um das Anfordern einer MPU zu rechtfertigen.
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höchstrichterliche entscheidung: MPU erforderlich
Das BVerwG hat das Berufungsurteil geändert und die Berufung des Klägers gegen die erst
instanzliche Entscheidung zurückgewiesen. Danach durfte die Beklagte auf die Nichteignung 
des Klägers schließen, da er ihr keine positive MPU vorgelegt hatte. Sie hatte von ihm zu Recht 
die Beibringung eines solchen Gutachtens gefordert. Die Fahrerlaubnisbehörde ordne  
richtigerweise zur Vorbereitung von Entscheidungen über die Erteilung einer Fahrerlaubnis an, 
dass eine MPU beizubringen ist, wenn sonst Tatsachen die Annahme von Alkoholmissbrauch 
begründen. Alkoholmissbrauch im fahrerlaubnisrechtlichen Sinne liegt vor, wenn das Führen 
von Fahrzeugen und ein die Fahrsicherheit beeinträchtigender Alkoholkonsum nicht hin
reichend sicher getrennt werden können.

Giftfestigkeit als aussagekräftige Zusatztatsache
Bei Personen, die aufgrund ihres Trinkverhaltens eine hohe Alkoholgewöhnung erreicht haben, 
besteht eine erhöhte Rückfallgefahr. Die Giftfestigkeit führt u.a. dazu, dass der Betroffene die 
Auswirkungen seines Alkoholkonsums auf die Fahrsicherheit nicht mehr realistisch ein schätzen 
kann. Deshalb liegt in dem Umstand, dass der Betroffene trotz eines bei seiner Trunkenheits
fahrt mit einem Kraftfahrzeug festgestellten hohen Blutalkoholpegels keine alkoholbedingten 
Ausfallerscheinungen aufwies, eine sog. aussagekräftige Zusatztatsache im Sinne der Fahrer
laubnisverordnung. Dieser zusätzliche tatsächliche Umstand rechtfertigt auch, eine MPU  
anzufordern.

Nach dem aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand kann von einer außergewöhnlichen 
Alkoholgewöhnung ausgegangen werden, wenn der Betroffene bei seiner Trunkenheitsfahrt  
eine Blutalkoholkonzentration von 1,1 Promille oder mehr aufwies. Außerdem muss festgestellt 
und dokumentiert worden sein, dass er dennoch keine alkoholbedingten Ausfallerscheinungen 
zeigte. Diese Voraussetzungen waren im Fall des Klägers erfüllt.

QUeLLe | BVerwG, Urteil vom 17.3.2021, 3 C 3.20, PM Nr. 18/21

CORONA-PANDEMIE

Neue Urteile zu Desinfektionskosten
| Das Amtsgericht (AG) Stuttgart hatte neulich versicherungsfreundlich entschieden, dass 
kein Zurechnungszusammenhang zwischen der CoronaPandemie und dem erweiterten 
Schaden (Desinfektionskosten) bestehe. Die zugelassene Berufung wird durchgeführt. Eine 
andere Richterin des AG Stuttgart ist der Auffassung ihres Kollegen nicht gefolgt. Im Gegen
teil: Sie hat die Desinfektionskosten dem Werkstattrisiko zugeordnet und somit zugunsten 
des Geschädigten entschieden. |

Das AG Siegen äußert sich ebenfalls unmissverständlich geschädigtenfreundlich: „Ob ein  
Unternehmer diese Kosten in die Stundenverrechnungssätze einpreist oder sie gesondert  
geltend macht, obliegt seiner Entscheidung.“ Also auch hier gab es die Desinfektionskosten 
ersetzt. Schließlich sagt das AG Kempten zur Desinfektion: „Derartige Maßnahmen sind in der 
derzeitigen Lage grundsätzlich erforderlich und zu erwarten.“

QUeLLe | AG Stuttgart, Urteil vom 15.2.2021, 47 C 3723/20, Abruf-Nr. 220724 unter www.iww.de; AG Siegen, Urteil vom 8.3.2021, 
14 C 1990/20, Abruf-Nr. 221134 unter www.iww.de; AG Kempten, Urteil vom 12.3.2021, 1 C 1118/20, Abruf-Nr. 221272 unter www.iww.de


